
Im April 2011 hat das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 
(IDW) den Prüfungsstandard „Grundsätze ordnungsgemäßer Prüfungen 
von Compliance Management Systemen“ (IDW PS 980) veröffentlicht. 
Damit reagiert man auf zunehmende Unsicherheit in der Industrie und 
den Wunsch nach einer unabhängigen Aussage zur Beurteilung von 
Compliance-Management-Systemen (CMS). Erstmals in Deutschland 
stellt der Standard zusammenfassend die Rahmenwerke und Grund
elemente eines CMS übersichtsartig vor. Darüber hinaus unterstützt er 
Unternehmen bei der Konzeption und Implementierung von unterneh-
menseigenen CMS.

Der IDW PS 980
Standard zur Prüfung von 
Compliance-Management-Systemen



Mit dem Prüfungsstandard konkretisiert das 
IDW die Anforderungen an ein allgemein an-
erkanntes Compliance-Management-System 
und legt die Grundlagen dar, nach welchen 
Wirtschaftsprüfer freiwillige Prüfungen von 
Compliance-Management-Systemen durch-
führen. „Der IDW-Standard zeigt hierbei 
klare Anforderungen und Strukturen an ein 
Compliance-Management-System auf, lässt 
jedoch den Unternehmen genügend Frei-
raum in der individuellen Ausgestaltung.“, 
so Dr. Stefan Heißner, Managing Partner im 
Bereich Fraud Investigation & Dispute Ser-
vices bei Ernst & Young sowie Mitglied des 
Arbeitskreises „Compliance“ des IDW. Der 
Standard versteht unter dem Begriff „Com-
pliance“ eine allgemeingültige Definition 
der Einhaltung von Regeln und Richtlinien 
(z. B. gesetzliche Bestimmungen und unter-
nehmensinterne Richtlinien). Demgegen-
über bezeichnet ein Compliance-Manage-
ment-System jene Grundsätze und Maßnah-
men, die auf den von den gesetzlichen Ver-
tretern festgelegten Zielen basieren und ein 
regelkonformes Verhalten des Unterneh-
mens sicherstellen sollen. Der umfassende 
Standard bietet eine detaillierte Übersicht 
der Anforderungen an ein Compliance-Ma-
nagement-System sowie die Grundlagen ei-
ner möglichen Prüfung.

Grundlage der Prüfung – CMS-Beschrei-
bung des gesetzlichen Vertreters
Grundlage eines jeden Compliance-Manage-
ment-Systems bildet die Beschreibung des 
unternehmenseigenen CMS. Bei den soge-
nannten Aussagen der gesetzlichen Vertre-
ter des Unternehmens über das CMS han-
delt es sich um eine Beschreibung explizit 
oder implizit enthaltener Erklärungen zur 
Konzeption des CMS, zu den sogenannten 
Grundelementen des CMS sowie – je nach 
Verwendungszweck – um Aussagen zur An-
gemessenheit, Implementierung und Wirk-
samkeit des unternehmenseigenen CMS 
in Übereinstimmung mit den angewandten 
CMS-Grundsätzen.
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Grundelemente eines CMS nach IDW PS 980

Compliance-Kommunikation
• �Betroffene Mitarbeiter und 

ggfs. Dritte werden über das 
Compliance-Programm sowie 
Rollen/Verantwortlichkeiten 
informiert

• �Festlegung eines Berichtsweges 
für identifizierte Risiken, 
festgestellte Regelverstöße 
sowie eingehende Hinweise
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Compliance-Organisation
• �Rollen und Verantwortlichkeiten
• ��Aufbau- und Ablauforganisation
• ��Ressourcenplanung
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Compliance-Programm
• �Auf Grundlage der identi

fizierten Risiken werden 
Grundsätze und Maßnahmen 
eingeführt, die risikomini
mierend wirken
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Compliance-Risiken
• �Identifikation von wesentlichen 

Compliance-Risiken der 
Gesellschaft

• �Systematische Risikoerkennung 
mit Risikobeurteilung
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Compliance-Ziele
• �Festlegung wesentlicher  

Ziele, die mit dem CMS  
erreicht werden sollen 

• ��Festlegung wesentlicher Teil
bereiche und der in den 
Teilbereichen einzuhaltenden 
Regeln

Compliance-Kultur
• �Grundlage für die Ange

messenheit und Wirksamkeit 
des CMS

• �Grundeinstellung und 
Verhaltensweisen des 
Managements  
(„Tone from the Top“)
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Compl.-Überwachung/Verbesserung
• �Überwachung der Angemessenheit 

und Wirksamkeit (inkl. Reporting)
• �Voraussetzung: ausreichende 

Dokumentation
• �Management trägt Verantwortung

CMS
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CMS-Grundsätze sind allgemein aner-
kannte Rahmenkonzepte, vom Unterneh-
men selbst entwickelte Grundsätze für ein 
Compliance-Management-System oder an-
dere angemessene Rahmenkonzepte (wie 
bspw. das „US Federal Sentencing Guideli-
nes Manual“, der „Australian Standard on 
Compliance (AS 3806-2006)“ oder auch 
die „Guidance to the UK Bribery Act“). Der 
IDW PS 980 stellt eine Übersicht wesent-
licher Rahmenkonzepte dar, deren Auflis-
tung jedoch nicht abschließend ist. Beson-
ders ist anzumerken, dass der Standard die 
Selbstentwicklung und Individualisierung 
eines CMS nicht ausschließt. Außerdem be-
schreibt der Prüfungsstandard die jeweili-

gen allgemeingültigen Anforderungen an 
ein Compliance-Management-System. Die 
sieben Grundelemente sind im Rahmen 
eines Compliance-Management-Systems 
zwingend so abzudecken, dass ein Prüfer 
sich ausreichend über die Konzeption, die 
Implementierung oder auch die Wirksam-
keit der jeweiligen Elemente ein Bild ma-
chen kann. Viel interessanter ist jedoch, 
dass die Grundelemente-Darstellung nach 
IDW PS 980 erstmals in Deutschland eine 
allgemeingültige Übersicht notweniger Ele-
mente eines CMS bietet. Für Unternehmen 
bildet der Standard somit eine ideale Ar-
beitsvorlage, um unternehmenseigene CMS 
zu entwerfen.



Gegenstand, Umfang und Ziel einer 
CMS-Prüfung:
Der Gegenstand einer CMS-Prüfung sind 
ausschließlich die in einer CMS-Beschrei-
bung enthaltenen Aussagen der gesetzli-
chen Vertreter über das unternehmensei-
gene Compliance-Management-System. Die
Prüfer verfolgen das Ziel, anhand der fest-
gelegten Kriterien mit hinreichender Sicher-
heit eine Aussage zu treffen, ob – je nach 
Auftragsumfang –
a. �die Aussagen der gesetzlichen Vertreter 

in der CMS-Beschreibung zur Konzeption 
des CMS in allen wesentlichen Belangen 
zutreffend dargestellt sind und die CMS-
Beschreibung auf sämtliche Grundele-
mente eines CMS eingeht (Konzeptions-
prüfung), oder ob 

b. �die Aussagen der gesetzlichen Vertreter 
in der CMS-Beschreibung über die Grund-
sätze und Maßnahmen des CMS in allen 
wesentlichen Belangen zutreffend darge-
stellt sind, die dargestellten Grundsätze 
und Maßnahmen in Übereinstimmung mit 
den angewandten CMS-Grundsätzen ge-
eignet sind, Risiken für wesentliche Re-
gelverstöße mit hinreichender Sicherheit 
rechtzeitig zu erkennen und Verstöße zu 
verhindern, und ob die Grundsätze und 
Maßnahmen zu einem bestimmten Zeit-
punkt implementiert sind (Angemessen-
heitsprüfung), oder ob

c. �die Aussagen der gesetzlichen Vertreter 
in der CMS-Beschreibung über die Grund-
sätze und Maßnahmen des CMS in allen 
wesentlichen Belangen zutreffend darge-
stellt sind, die dargestellten Grundsätze 
und Maßnahmen in Übereinstimmung mit 
den angewandten CMS-Grundsätzen ge-
eignet sind, Risiken für wesentliche Re-
gelverstöße mit hinreichender Sicherheit 
rechtzeitig zu erkennen und Verstöße zu 
verhindern, und ob die Grundsätze und 
Maßnahmen zu einem bestimmten Zeit-
punkt implementiert sind und während 
eines bestimmten Zeitraums wirksam wa-
ren (Wirksamkeitsprüfung).

Konzeptions-
prüfung

Angemessen-
heitsprüfung

Wirksamkeits-
prüfung

• �Ist die Konzeption des CMS in wesentlichen Belangen zutreffend  
dargestellt (bspw. auf Basis eines ausgewählten Rahmenkonzeptes)?

• Umfasst die Beschreibung sämtliche Grundelemente eines CMS?

• �Sind die Grundsätze und Maßnahmen des CMS in allen wesentlichen 
Belangen zutreffend dargestellt und angemessen? 

• �Sind sie zu einem bestimmten Zeitpunkt implementiert?

• �Sind die Grundsätze und Maßnahmen des CMS in allen wesentlichen 
Belangen zutreffend dargestellt und angemessen?

• �Sind sie zu einem bestimmten Zeitpunkt implementiert und in einem 
bestimmten Zeitraum wirksam?

Auftragsarten des IDW PS 980

Geprüft werden die Aussagen der gesetzlichen Vertreter in der CMS-Beschreibung:
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Die internationale Ernst & Young-
Organisation im Überblick 
Die internationale Ernst & Young-Organi
sation ist einer der Marktführer in der  
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und 
Transaktionsberatung sowie in den Advisory 
Services. Ihr Ziel ist es, das Potenzial ihrer 
Mitarbeiter und Mandanten zu erkennen 
und zu entfalten. Die 141.000 Mitarbeiter 
sind durch gemeinsame Werte und einen 
hohen Qualitätsanspruch verbunden.

Die internationale Ernst & Young Organi
sation besteht aus den Mitgliedsunterneh
men von Ernst & Young Global Limited 
(EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist 
rechtlich selbstständig und unabhängig und 
haftet nicht für das Handeln und Unter
lassen der jeweils anderen Mitgliedsunter
nehmen. Ernst & Young Global Limited ist 
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
nach britischem Recht und erbringt keine 
Leistungen für Mandanten. Weitere Infor
mationen finden Sie unter www.de.ey.com 

In Deutschland ist Ernst & Young mit über 
6.900 Mitarbeitern an 22 Standorten 
präsent. „Ernst & Young“ und „wir“ 
beziehen sich in dieser Publikation auf  
alle deutschen Mitgliedsunternehmen von 
Ernst & Young Global Limited. 
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Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbind
liche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz 
für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige 
Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl diese Publikation 
mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein 
Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/
oder Aktualität, insbesondere kann diese Publikation nicht 
den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung 
tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen 
Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der 
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/
oder anderer Mitgliedsunternehmen der internationalen  
Ernst & Young-Organisation wird ausgeschlossen. Bei 
jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater 
zurate gezogen werden.

Die Erkenntnisse und das Urteil einer CMS-
Prüfung hält der jeweilige Prüfer in einem 
umfassenden Abschlussbericht fest. Für 
Wirksamkeitsprüfungen sieht der IDW PS 
980 hierneben einen Kurzbericht zum Zwe-
cke der Veröffentlichung vor.

Ein Prüfungsstandard für CMS? –  
Sinn und Zweck
In Industrie und Wissenschaft werden Sinn 
und Zweck des IDW PS 980 ausführlich
diskutiert. „Wozu einen Standard für CMS-
Audits?“ Wir von Ernst & Young sprechen 
uns in vollem Umfang für den Standard aus. 
Eine Prüfung nach diesem Standard ermög-
licht erstmals eine unabhängige Aussage 
zum unternehmenseigenen CMS im Ver-
gleich zu einem allgemeingültigen Standard. 
Ein erheblicher positiver Faktor ist zudem, 

dass im Rahmen einer solchen Prüfung 
Vorstand, Aufsichtsrat, Prüfungsgremien 
sowie Mitarbeiter des Unternehmens ein 
umfassendes Bild über die Konzeption, Im-
plementierung und/oder Wirksamkeit erhal-
ten, Überwachungsfunktionen nach BilMoG 
wahrnehmen sowie die Prüfung eine ent-
haftende Wirkung für die Aufsichtsorgane 
haben kann. Schließlich kann das Unter-
nehmen auch die Ergebnisse der Prüfung 
für seine Außendarstellung und Kommu-
nikation nutzen. „Compliance ist kein not-
wendiges Übel und kein isoliertes Kontroll-
system. Es ist Aufgabe einer nachhaltigen 
Unternehmensführung bzw. der Corporate 
Governance und bietet – neben klassischer 
Prävention – vielmehr Hilfestellung für Ge-
schäftsführung, Mitarbeiter und Stakehol-
der“, so Dr. Heißner.
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Vorteile von CMS-Prüfungen 

• �Unabhängiges Urteil für Ihr Management Board sowie Aufsichtsorgane über Compliance-
Risiken/Konzeption, Implementierung und Wirksamkeit des CMS;

• �Erfüllung der Sorgfalts- und Organisationspflichten der gesetzlichen Vertreter;
• �Wahrnehmung der Überwachungsfunktion der Aufsichtsorgane nach BilMoG
	 • �Berücksichtigung von Compliance/Anti-Fraud im Rahmen der Beurteilung der Wirksamkeit des 

Risikofrüherkennungssystem/IKS
	 • �Auseinandersetzung mit den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex
• �Enthaftende Wirkung für Vorstand und Aufsichtsgremien durch ein „antizipatives  

Sachverständigengutachten“ (Wahrnehmung der Kontrollfunktion/Sorgfaltspflichten der 
Unternehmensorgane);

• �Stärkung der internen Wahrnehmung des Themas Compliance;
• �Identifikation von Schwachstellen sowie Verbesserungspotenzial für Ihr CMS;
• �Umfassender Bericht mit unternehmensspezifischen Feststellungen und Empfehlungen/

Möglichkeiten der externen Kommunikation;
• �Gezielte Risikoevaluation im Bereich Compliance durch den Einsatz von  

Ernst & Young Spezialisten

Bei Fragen zum Corporate-Compliance-Management und dem IDW PS 980 stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.


